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Rechtswissenschaftliche Zugänge zur 
Hochschulforschung 

 
 
 
 

Die juristische Hochschulforschung wid-
met sich dem Hochschulrecht. Dieses 
Rechtsgebiet liegt nicht im Zentrum der 
rechtswissenschaftlichen Aufmerksam-
keit, sondern stellt ein spezialisiertes 
Arbeitsfeld dar, dem sich nur wenige 
Forscherinnen und Forscher schwer-
punktmäßig widmen. Seine eher rand-

ständige Rolle hängt auch damit zusammen, dass das Hochschulrecht in 
der universitären Lehre praktisch keine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz han-
delt es sich um ein etabliertes Rechtsgebiet, dessen Verortung im Rechts-
system zunächst genauer betrachtet werden soll (1.). Anschließend wird 
ein Überblick über die wichtigsten Forschungsthemen gegeben (2.). Die 
institutionelle Verankerung der juristischen Hochschulforschung an den 
Universitäten ist schwach (3.). Dennoch ist dem Hochschulrecht ein eige-
nes Segment in der juristischen Literatur gewidmet (4.). 
 
1.  Die Verortung des Forschungsgebiets 
 
Das Hochschulrecht befasst sich mit den rechtlichen Regeln für die staat-
lichen und privaten Hochschulen. Innerhalb des Rechtssystems ist das 
Hochschulrecht überwiegend dem Verwaltungsrecht zuzuordnen, es hat 
aber auch privatrechtliche Aspekte (1.1.). Seine Vorschriften sind auf 
mehreren Ebenen angesiedelt (1.2.). Das Hochschulrecht zeichnet sich 
durch einen originär normativen methodischen Zugang aus (1.3.) 

 
1.1. Die Einordnung des Hochschulrechts 
 
Das Hochschulrecht ist Teil des Wissenschaftsrechts. Mit diesem Begriff, 
der sich seit etwa 1970 durchgesetzt hat, wird berücksichtigt, dass wichti-
ge Teile des deutschen Wissenschaftssystems in den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen angesiedelt sind, die allerdings rechtlich sehr 
heterogen ausgestaltet sind (Groß/Arnold 2007). Das Wissenschaftsrecht 
interessiert sich zudem auch für die staatlichen Ressortforschungseinrich-
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tungen sowie die Forschungsförderung, die eine immer wichtigere Rolle 
spielt und über die DFG institutionell mit den Hochschulen verknüpft ist 
(Groß/Karaalp/Wilden 2010).  

Das Wissenschaftsrecht wiederum ist ein Teilgebiet des Bildungs-
rechts. Mit dieser Begriffsbildung, die allerdings weniger verbreitet ist, 
werden insbesondere die Gemeinsamkeiten von Schulen und Hochschu-
len berücksichtigt. Noch eine Stufe allgemeiner ist der Begriff des Kul-
turverwaltungsrechts, der auch den Bereich der Kunst einschließt (Op-
permann 1969). Er macht auch deutlich, dass es sich um Teilbereiche des 
Verwaltungsrechts handelt, da die meisten Hochschulen in Deutschland 
nach wie vor staatliche Einrichtungen sind, auch wenn sie zum Teil ver-
selbständigt worden sind. Die Anerkennung und Überwachung der priva-
ten, kirchlichen und Bundes-Hochschulen sind ebenfalls dem öffentlichen 
Recht zuzuordnen. 

Teile des Hochschulrechts sind aber auch privatrechtlicher Natur. Das 
Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft enthält Son-
derregeln für das nicht beamtete Personal der Hochschulen. Selbst das 
Strafrecht wird am Rande berührt, da Unregelmäßigkeiten bei der Dritt-
mitteleinwerbung zu Strafverfahren geführt haben (Mertel 2009). 

 
1.2. Die Regelungsebenen 
 
Die maßgeblichen Regelungen des Hochschulrechts sind heute in den 
Landeshochschulgesetzen enthalten. Seit der Föderalismusreform 2006 
hat der Bund keine Rahmengesetzgebungskompetenz für das Hochschul-
wesen mehr. Das Hochschulrahmengesetz ist bisher allerdings noch nicht 
aufgehoben worden und gilt weiter, soweit es nicht durch Landesrecht er-
setzt wurde. Eine Gesetzgebungskompetenz hat der Bund nun nur noch 
für die Bereiche Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse (Art. 74 
Abs. 1 Nr. 33 GG) sowie für das Arbeitsrecht der Hochschulangehörigen. 

Eine besondere Rolle für das Hochschulrecht spielt seit langem seine 
verfassungsrechtliche Komponente. Von zentraler Bedeutung war zu-
nächst das Numerus-Clausus-Urteil aus dem Jahr 1972, mit dem das Bun-
desverfassungsgericht nach wie vor relevante Anforderungen an die 
Hochschulzulassung entwickelt hat, deren Konkretisierung bis heute die 
Verwaltungsgerichte beschäftigt. Seit dem ersten Hochschulurteil über 
die Gruppenuniversität aus dem Jahr 1973 hat das Bundesverfassungsge-
richt zudem in vielen Entscheidungen aus dem Grundrecht der Wissen-
schaftsfreiheit in Art. 5 Abs. 3 GG Konsequenzen für eine wissenschafts-
adäquate Organisationsstruktur der Hochschulen abgeleitet. Die vom 
New Public Management geprägten Reformen der letzten Jahre wurden 
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von ihm im Grundsatz gebilligt. In der letzten Entscheidung vom Juli 
2010 hat es jedoch eine wichtige Grenze gezogen und einen Mindestein-
fluss der Wissenschaftler auf die Entscheidungen der Hochschulorgane 
verlangt. Dass das Bundesverfassungsgericht 2005 das bundesrechtliche 
Verbot von Studiengebühren aus Kompetenzgründen für verfassungswid-
rig erklärte, war Voraussetzung für ihre Einführung in einigen Bundes-
ländern. Ohne grundlegende Abweichungen von der Linie des Bundes-
verfassungsgerichts haben außerdem einige Landesverfassungsgerichte 
hochschulrechtliche Fragen entschieden. So hat etwa der Bayerische Ver-
fassungsgerichtshof im Jahr 2008 die weitgehenden Reformen des Lan-
desgesetzgebers unbeanstandet gelassen. 

Das Recht der Europäischen Union hat bisher nur wenige indirekte 
Einflüsse auf das deutsche Hochschulrecht, denn auch nach dem Vertrag 
von Lissabon hat die EU keine Rechtsetzungskompetenz im Bereich der 
Bildung. Relevante indirekte Auswirkungen auf die Hochschulen haben 
v.a. die europäische Forschungsförderung sowie das Beihilfenrecht (Lin-
der 2009).  
 
1.3. Die Methodik des Hochschulrechts 
 
Die Rechtswissenschaft analysiert Rechtsnormen, sie nimmt zu ihrer Aus-
legung in Bezug auf konkrete Probleme Stellung und sie überprüft ihre 
Vereinbarkeit mit höherrangigen Normen, insbesondere mit dem Verfas-
sungs- und dem Europarecht. Sie hat damit ein normatives Erkenntnisin-
teresse, das sie von den empirisch arbeitenden Sozialwissenschaften un-
terscheidet. Allerdings setzt die notorisch umstrittene Wissenschaftlich-
keit der juristischen Forschung nach meiner Auffassung voraus, dass nor-
mative Wertungen nicht von außen an das Recht herangetragen werden, 
sondern den geltenden Regelungen unter Anwendung rationaler Metho-
den entnommen werden.  

Gerade bei der Auslegung des für das Hochschulrecht besonders rele-
vanten Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit ergibt sich allerdings durch 
den weitgehend konsensfähigen, aber abstrakten Maßstab der Wissen-
schaftsadäquanz gesetzlicher Regelungen (Trute 1994) die Notwendig-
keit, die Funktionsgesetze der Wissenschaft zu analysieren. In diesem 
Zusammenhang kann sich die Rezeption von Erkenntnissen der sozial-
wissenschaftlichen Hochschulforschung als nützlich erweisen. Deshalb 
sollte kein künstlicher Gegensatz etwa zwischen ökonomischen und juris-
tischen Zugängen zum Hochschulwesen herbeigeredet werden, sondern 
nach Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten gesucht werden, um die 
verschiedenen Perspektiven fruchtbar aufeinander zu beziehen. 
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2.  Die Teilgebiete 
 
Ein kurzer Überblick über die Teilgebiete des Hochschulrechts und ihre 
Relevanz für die juristische Forschung kann sich an der Gliederung des 
Hochschulrahmengesetzes orientieren. Die wichtigsten Themen sind Leh-
re und Forschung (2.1.), Hochschulzugang (2.2.), Personalstruktur (2.3.), 
Organisation (2.4.) sowie die privaten Hochschulen (2.5.). 
 
2.1. Lehre und Forschung 
 
Die institutionstypische Aufgabe der Hochschulen ist die Lehre. Hier hat 
die Umstellung auf das Bachelor/Master-Schema im Wege der Bologna-
Reform im letzten Jahrzehnt zu weitreichenden Veränderungen geführt. 
Bemerkenswert ist, dass die Vereinbarungen der europäischen Wissen-
schaftsminister auf der Konferenz in Bologna rechtlich unverbindlich wa-
ren. Sie haben in Deutschland erst nach einigen Jahren durch Änderungen 
der Landeshochschulgesetze eine Rechtsgrundlage erhalten (Wex 2005). 
Juristisch strittig ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, ob 
die Pflicht zur Akkreditierung der neuen Studiengänge durch private 
Agenturen eine ausreichende gesetzliche Grundlage hat (Müller-Terpitz 
2009; Wilhelm 2009; Meyer 2010).  

Die Freiheit der Lehre führt eher selten zu Rechtsproblemen, sie kön-
nen z.B. bei der Verteilung von Lehraufgaben entstehen. Einige Streitfäl-
le im Konflikt mit dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht gab es je-
doch bei den theologischen Fakultäten und kirchlichen Hochschulen 
(Grigoleit/Kersten 2001). 

Die Forschung an Hochschulen ist rechtlich kaum reglementiert. Kon-
fliktträchtig sind jedoch insbesondere die Tierversuche (Löwer 2006), die 
gentechnische und die humanbiologische Forschung. Ihre gesetzlichen 
Einschränkungen sind von den Gerichten jedoch als grundsätzlich verfas-
sungskonform anerkannt worden. 
 
2.2. Hochschulzulassung 
 
Die Zulassung zum Studium ist seit der Erfindung des Numerus clausus 
ein juristisches Dauerthema, das auch nach der Abschaffung des ZVS-
Verfahrens nicht zufriedenstellend gelöst ist. Jedes Semester reichen eini-
ge spezialisierte Anwaltskanzleien Klagen vor den Verwaltungsgerichten 
gegen die Hochschulen ein, in denen sie ihre Kapazitätsberechnungen in 
Frage stellen und relativ häufig zumindest Teilerfolge erzielen. Die Suche 
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nach neuen rechtssicheren Verfahren der Hochschulzulassung ist noch 
nicht beendet (Löwer 2010).  

Die Studiengebühren, die seit 2006 als Zulassungsbedingungen in ei-
nigen Bundesländern eingeführt worden sind, haben selbstverständlich 
auch juristischen Widerstand hervorgerufen. Strittig ist sowohl ihre Ver-
einbarkeit mit den Grundrechten (Kugler 2009) als auch mit den völker-
rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik zur Erleichterung des 
Zugangs zum Bildungswesen (Lorenzmeier 2006). Bisher haben die ge-
setzlichen Regelungen alle Klagen vor den Gerichten jedoch überstanden, 
mehr und mehr Bundesländer entscheiden sich jedoch politisch für ihre 
Abschaffung. 
 
2.3. Personal 
 
Die Personalstruktur der Hochschulen ist ebenfalls gesetzlich geregelt. 
Die Einführung der leistungsorientierten Professorenbesoldung ist sowohl 
im Grundsatz wie im Detail rechtlich umstritten und liegt dem Bundes-
verfassungsgericht zur Prüfung vor (Koch 2010). Auch die Schaffung der 
neuen Kategorie der Juniorprofessur war als Angriff auf das Habilitati-
onsrecht der Hochschulen kritisiert worden (Huber 2003), doch hat sich 
hier eine friedliche Koexistenz beider Qualifikationswege herausgebildet. 
Die rigiden Befristungsregelungen für wissenschaftliche Mitarbeiter füh-
ren immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten (Lehmann-Wandschneider 
2009). Selbst die studentischen Arbeitsverhältnisse sind bereits monogra-
fisch bearbeitet worden (Pres 2008). 
 
2.4. Organisation 
 
Das wohl umstrittenste hochschulrechtliche Thema ist seit vielen Jahr-
zehnten die Organisation der Hochschulen. Die Übergänge von der Ordi-
narien- zur Gruppenuniversität und weiter zur Managementhochschule 
haben nicht nur das Bundesverfassungsgericht wiederholt beschäftigt, 
sondern auch eine große Zahl rechtswissenschaftlicher Untersuchungen 
hervorgebracht. Die juristische Forschung wird dadurch erschwert, dass 
die Bundesländer schon seit 1998 keinen bundesrechtlichen Vorgaben 
mehr unterliegen, so dass sich sechzehn unterschiedliche Hochschulrechte 
herausgebildet haben. Zum Teil bestehen auch innerhalb eines Landes 
weitere Differenzierungen, so haben etwa die Universitäten Darmstadt 
und Frankfurt am Main in Hessen einen Sonderstatus. 

Juristische Probleme wirft das Organisationsrecht in vielerlei Hinsicht 
auf. Als Forschungsthema ist zunächst die Umwandlung der Hochschulen 
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in Stiftungen oder autonome Körperschaften zu nennen (v. Brünneck 
2002). Stark umstritten sind die Stärkung der Leitungsorgane Präsidium 
und Dekanat gegenüber den gewählten Kollegialorganen und die Einfüh-
rung von Hochschulräten mit externen Mitgliedern (Gärditz 2009). Un-
klar ist die Rechtsnatur von Zielvereinbarungen im Hochschulsektor 
(Kracht 2006). Daneben wurde untersucht, ob und wie hochschulverfas-
sungsrechtliche Streitigkeiten vor Gericht ausgetragen werden können 
(Wendelin 2010). 
 
2.5. Privathochschulen 
 
Zunehmende Bedeutung erlangen die privaten Hochschulen. Sie unterlie-
gen relativ strengen staatlichen Vorgaben, die durch das Erfordernis der 
Anerkennung und Aufsichtsrechte der Länder durchgesetzt werden. Hier-
bei geraten die unternehmerische Freiheit der Gründer und die staatliche 
Verantwortung für die Garantie der Wissenschaftsfreiheit in eine schwie-
rige Kollisionslage (Steinkemper 2002). Einen Sonderstatus haben die 
kirchlichen Hochschulen (Grigoleit/Kersten 2001). 
 
3.  Die institutionelle Verankerung 
 
Die juristische Hochschulforschung ist nur an wenigen Universitäten in-
stitutionell verankert (3.1.). Eine wichtige, aber schwer zu überschauende 
Rolle spielt die juristische Beratung in hochschulrechtlichen Fragen 
(3.2.). 
 
3.1. Institutionen der hochschulrechtlichen Forschung 
 
Da das Hochschulrecht nur eine geringe Bedeutung innerhalb der Rechts-
wissenschaft hat, ist es nicht verwunderlich, dass es auch nur selten in den 
juristischen Fakultäten explizit verankert ist. Bemerkenswert ist, dass 
zwei der drei spezialisierten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ange-
siedelt sind. 

Als einziges Institut ist das Institut für Deutsches und Europäisches 
Wissenschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Köln zu nennen. Es ist aus einer 1990 gegründeten Forschungsstelle 
des früh verstorbenen Hartmut Krüger hervorgegangen und wird heute 
von Christian v. Coelln, Bernhard Kempen und Michael Sachs geleitet. 
Die Fortbildung wird vom Verein für Förderung des Deutschen und In-
ternationalen Wissenschaftsrechts getragen. 
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Am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bonn gibt es seit 
1990 im Institut für Öffentliches Recht eine Abteilung Wissenschafts-
recht, die von Wolfgang Löwer geleitet wird. Er ist der geschäftsführende 
Herausgeber der Zeitschrift „Wissenschaftsrecht“ und Vorstand der Stif-
tung zur Förderung des Wissenschaftsrechts. 

Im Frühjahr 2003 wurde die Forschungsstelle für Wissenschafts- und 
Hochschulrecht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Juristi-
schen Fakultät der Universität Erlangen–Nürnberg gegründet. Die wis-
senschaftliche Leitung liegt bei Max-Emanuel Geis, der Mitherausgeber 
des Loseblatt-Werks „Hochschulrecht in Bund und Ländern“ ist.  

Daneben gibt es etwa ein Dutzend Professorinnen und Professoren, 
die sich wissenschaftlich immer wieder mit hochschulrechtlichen Fragen 
beschäftigen (z.B. Volker Epping, Michael Fehling, Klaus-Ferdinand 
Gärditz, Kay Hailbronner, Reinhard Hendler, Wolfgang Kahl, Wilfried 
Kluth, Ute Mager, Hans-Heinrich Trute). Auch einige Juristen aus der 
Praxis, wie z.B. aktive oder ehemalige Kanzler, publizieren regelmäßig in 
diesem Bereich. 
 
3.2. Die juristische Beratung 
 
Wie gezeigt sind viele Einzelfragen des Hochschulrechts politisch und ju-
ristisch umstritten. Damit besteht ein hoher Beratungsbedarf sowohl bei 
der Gesetzgebung als auch in Gerichtsverfahren. Ein erheblicher Teil der 
hochschulrechtlichen Veröffentlichungen geht auf Gutachten und Stel-
lungnahmen in Gerichtsprozessen zurück. Nun gibt es schon seit Langem 
eine Kontroverse, ob die Ergebnisse juristischer Beratung, sofern sie ver-
öffentlicht werden, als Beiträge zur wissenschaftlichen Forschung aner-
kannt werden können. In der Rechtswissenschaft hat sich ein weitgehen-
der Konsens ergeben, dass Beratungsergebnisse in den disziplinären Dis-
kurs einfließen können, dass jedoch der Entstehungskontext bei der Pub-
likation offengelegt werden sollte, wobei diese Bedingung nicht immer 
erfüllt wird. Es bleibt dann den Rezipienten überlassen zu beurteilen, ob 
das Interesse im Einzelfall die Qualität der Erkenntnisse beeinflusst hat. 

Im Hochschulrecht besteht jedoch noch eine andere Problematik, aus 
der sich möglicherweise eine Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 
Unabhängigkeit ergeben kann. Sofern an Hochschulen tätige Professoren 
sich mit Rechtsfragen der Organisation, der Finanzierung oder der Ne-
bentätigkeiten beschäftigen, können ihre Ergebnisse unmittelbare Rele-
vanz auf die Rahmenbedingungen ihrer eigenen Tätigkeit haben. Ist es 
aber z.B. möglich, bei einer wissenschaftlichen Untersuchung zur Bin-
dung an Berufungsvereinbarungen (Kloepfer 1999) von den persönlichen 
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Interessen zu abstrahieren? Auffällig ist auch, dass die meisten Verfas-
sungsbeschwerden gegen gesetzliche Änderungen der Hochschulorgani-
sation von Professoren erhoben wurden, die öffentliches Recht lehren. 
Solche Interessenverflechtungen berühren nicht per se die Qualität hoch-
schulrechtlicher Forschung, aber sie bedürfen besonderer Aufmerksam-
keit. 

Die wohl wichtigste Institution zur Interessenwahrnehmung im Hoch-
schulrecht ist der Deutsche Hochschulverband. Er berät nicht nur die 
Hochschullehrer, die seine Mitglieder sind, sondern nimmt sich auch aller 
Fragen an, die ihre Stellung in Staat und Gesellschaft berühren. Er be-
schäftigt nicht nur in seiner Geschäftsstelle Juristen, die auch wissen-
schaftlich veröffentlichen, sondern er vermittelt auch Sachverständige, 
die ganz überwiegend Rechtsprofessoren an deutschen Universitäten 
sind. Der amtierende Präsident Bernhard Kempen wie sein Vorgänger 
Hartmut Schiedermair sind als Professoren an der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität zu Köln tätig. 
 
4.  Die juristische Literatur 
 
Das Hochschulrecht ist Gegenstand der klassischen juristischen Literatur-
gattungen Kommentar, Lehrbuch und Handbuch (4.1.). Außerdem gibt es 
einschlägige Schriftenreihen (4.2.), aber nur eine spezialisierte Fachzeit-
schrift (4.3.). 
 
4.1. Kommentare, Lehr- und Handbücher 
 
Mit dem Wegfall der Bundeskompetenz für das Hochschulrahmengesetz 
ist die literarische Bearbeitung des deutschen Hochschulrechts vor eine 
schwierige Herausforderung gestellt, da die Unterschiede zwischen den 
Bundesländern inzwischen erheblich sind.  

Eine klassische Form der praxisbezogenen juristischen Forschung ist 
der Kommentar. Ein gebundener Kommentar zum Hochschulrahmenge-
setz ist zuletzt kurz nach der Verfassungsänderung, mit der die Bundes-
kompetenz beseitigt wurde, erschienen (Reich 2007). Der einzige Lose-
blatt-Kommentar zum HRG wird unter dem Titel „Hochschulrecht von 
Bund und Ländern“ fortgeführt und kombiniert Darstellungen zum Bun-
des- und Landesrecht (Hailbronner/Geis 2010). Daneben gibt es inzwi-
schen eigene Kommentare oder Handbücher zu den meisten Landeshoch-
schulgesetzen, was ein Indiz für deren große praktische Bedeutung ist. 

Die letzte lehrbuchartige Darstellung des deutschen Hochschulrechts 
liegt schon einige Jahre zurück, sie fiel mitten in die letzte Reformphase 
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(Thieme 2004). Das zweibändige Handbuch des Wissenschaftsrechts ist 
zuletzt vor fünfzehn Jahren erschienen, so dass viele Beiträge inzwischen 
stark veraltet sind (Flämig u.a. 1996). Zum Hochschulrecht gibt es ganz 
neu ein „Handbuch für die Praxis“, das von zwei Mitarbeitern des Deut-
schen Hochschulverbandes herausgegeben wird (Hartmer/Detmer 2010). 
 
4.2. Schriftenreihen 
 
Im Nomos-Verlag erscheinen zwei Schriftenreihen mit hochschulrechtli-
chen Themen. In den „Schriften zum Bildungs- und Wissenschaftsrecht“ 
sind seit 2005 bisher zehn Bände erschienen, wobei vier Werke dem 
Hochschulrecht zuzuordnen sind. Die Reihe wird herausgegeben von Jörg 
Ennuschat, Volker Epping, Max-Emanuel Geis, Winfried Kluth, Wolf-
gang Löwer und Michael Sachs. Im selben Verlag werden „Interdiszipli-
näre Schriften zur Wissenschaftsforschung“ von Thomas Groß, Dorothea 
Jansen, Dieter Sadowski und Hans-Heinrich Trute herausgegeben. Diese 
fachübergreifende Kooperation ist aus der DFG-Forschergruppe „Gover-
nance der Forschung“ hervorgegangen. Von den 11 Bänden, die seit 2007 
erschienen sind, können zwei der juristischen Hochschulforschung zuge-
rechnet werden. 

Im Verlag Peter Lang erscheinen die Schriften zum Deutschen und 
Europäischen Wissenschaftsrecht, die durch ihre Herausgeber Christian 
v. Coelln, Bernhard Kempen und Michael Sachs die Verbindung zur 
Kölner Universität deutlich machen. Der erste Band ist vor kurzem er-
schienen (Koch 2010). 
 
4.3. Die Zeitschrift Wissenschaftsrecht 
 
Hochschulrechtliche Forschungsfragen werden in allen wichtigen juristi-
schen Fachzeitschriften behandelt. Das einzige spezialisierte Publikati-
onsorgan ist die seit 1968 im Verlag Mohr Siebeck erscheinende Viertel-
jahreszeitschrift „Wissenschaftsrecht“. Sie bezeichnet sich selbst als 
„Zeitschrift für Recht und Verwaltung der wissenschaftlichen Hochschu-
len und der wissenschaftspflegenden und -fördernden Organisationen und 
Stiftungen“. Geschäftsführender Herausgeber ist seit vielen Jahren Wolf-
gang Löwer aus Bonn. Neben Abhandlungen und Rezensionen erscheinen 
dort auch regelmäßig Überblicke über thematisch einschlägige Gerichts-
entscheidungen und Neuerscheinungen, die von seiner Mitarbeiterin Ann-
Kathrin Lange bearbeitet werden. Allerdings kann man sich leider nicht 
auf die Vollständigkeit dieser Rubriken verlassen. Regelmäßig erscheinen 
zudem Beihefte mit längeren Abhandlungen und Aufsatzsammlungen. 
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